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A. Begründung gemäß § 9 Abs. 8 Baugesetzbuch (BauGB) 

 

1. Aufgabe und Notwendigkeit 

Das Plangebiet ist Teil des relativ großen Bebauungsplans, „Nördlich des Blan-
kenlocher Weges - Kirchfeld-Nord“, der im Jahr 2006 zur Konversion eines  
ehemaligen amerikanischen Militärgebiets aufgestellt wurde.  
 
Dieser Bebauungsplan enthält im Bereich der Clusters  4 und 5 lediglich ein 
Mindestmaß an Festsetzungen. So wurde zu Gunsten einer späteren Entwick-
lung der Flächen unter anderem auf die Ausweisung der internen Erschließung 
oder klar definierte Baubereiche verzichtet. Es wurde lediglich jeweils ein gro-
ßes Baufenster über die ganzen Cluster gelegt und jeweils zwei in Nord-Süd-
Richtung verlaufende Grünzäsuren sowie eine zentrale private Grünfläche fest-
gesetzt. 

Im Herbst 2009 lobte die Konversionsgesellschaft Karlsruhe GmbH (KGK) im 
Rahmen des bestehenden Bebauungsplans hierzu eine Mehrfachbeauftragung 
aus. Der Entwurf des Büros Kränzle + Fischer-Wasels bot dabei am ehesten die 
Möglichkeit zu alternativen Wohnformen und soll nun auch realisiert werden. 

Dabei besteht das Ziel, die äußeren Grundstücke an private Interessenten zum 
Bau von Reihen-, Einzel- und Doppelhäusern zu veräußern. Die inneren Haus-
gruppen sollen für Baugruppen zur Verfügung stehen.  

Die neue Planung sieht eine Konkretisierung des bisher sehr offenen Baurechts 
vor. Um dieses auf Dauer - auch nach Übergang des Eigentums auf einzelne 
Privateigentümer - zu sichern, soll die Konkretisierung nun durch einen Ände-
rungs-Bebauungsplan in städtisches Baurecht übernommen werden.  

 

2. Bauleitplanung 

2.1 Vorbereitende Bauleitplanung 

Der derzeit gültige Flächennutzungsplan (FNP 2010 des NVK), wirksam seit 
dem 24.07.2004, stellt das Plangebiet als „Wohnbaufläche (in Planung)“ dar. 
Damit ist der Bebauungsplan aus dem FNP entwickelt. 

2.2 Verbindliche Bauleitplanung 

Der verbindliche Bebauungsplan Nr. 764, „Nördlich des Blankenlocher Weges – 
Kirchfeld Nord“, in Kraft getreten am 26.05.06, weist im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans ein „Allgemeines Wohngebiet“ mit einem Mindestmaß an 
Festsetzungen aus. 
Innerhalb des Geltungsbereichs des vorliegenden Bebauungsplans wird dieser 
Plan aufgehoben und durch den neuen Plan ersetzt. 
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3. Bestandsaufnahme 

3.1 Räumlicher Geltungsbereich 

Das ca. 4,6 ha große Planungsgebiet liegt im Stadtteil Neureut-Kirchfeld im 
Baugebiet  „Nördlich des Blankenlocher Weges - Kirchfeld Nord“ - Cluster 4 und 
5. Im Westen wird das Gebiet begrenzt durch die Abraham-Lincoln-Allee, im 
Osten durch den Hardtwald, im Norden durch die Militärflächen der Bundes-
wehr, im Süden durch eine öffentliche Grünfläche und im Anschluss Cluster 3.  

Maßgeblich für die Abgrenzung des Planungsgebietes ist der zeichnerische Teil 
des Bebauungsplanes.  

3.2 Naturräumliche Gegebenheiten, Bodenbeschaffenheit  

Das ebene Planungsgebiet liegt in der naturräumlichen Einheit „Karlsruher 
Hardt“ auf der Niederterrasse. Die trockene Ebene des Oberrheintals ist durch 
breite Schotter- und Sandfächer sowie Flugsanddünen mit Schluff- und Tonan-
teilen gekennzeichnet. 

Das Grundwasser steht mehrere Meter unter der Geländeoberfläche bei max. 
106,0 bis 106,5 m ü. NN. 

3.3 Vorhandene Nutzung, Bebauung und Erschließung, ehemalige Römische 
Straße 

Das Gebiet ist geräumt, aber derzeit noch unbebaut.  Die Erschließungsanla-
gen stehen kurz vor der Realisierung.  

Von der westlich liegenden Linkenheimer Landstraße, L 605, die nördlich des 
Gebietes über eine Querspange in die B 36 mündet, werden Cluster 4 und 5  
über den Blankenlocher Weg und die Abraham-Lincoln-Allee erschlossen. 

Im Norden grenzt an Cluster 5 das Kasernenareal, im Westen an beide Cluster 
die Abraham-Lincoln-Allee mit Freihaltetrasse und Raum für eine Wendeschlei-
fe für eine später mögliche Straßenbahnführung.  

Über das Plangebiet lief einst eine Römerstraße. Ihre Lage ist in Anlage 2 zum 
Bebauungsplan dargestellt. Die Ausführungen unter Ziff. 4 der Hinweise sind in 
dem Zusammenhang besonders zu beachten. 

3.4 Eigentumsverhältnisse 

Die gesamte Fläche befindet sich  im Eigentum der Konversionsgesellschaft 
Karlsruhe GmbH.  

3.5 Belastungen 

Maßgeblich vorhandene Schallquellen sind Geräuscheinwirkungen aus militäri-
scher Nutzung und aus Straßenverkehr. (s. a. 4.7) 

Von der weiterhin militärisch genutzten Kasernenfläche im Norden können zeit-
weise Lärmemissionen ausgehen, da dort schweres Gerät (u. a. Panzer) gela-
gert und auf Abruf verladen wird. Solange die Bundeswehr ihre Gerätschaften 
noch im alten Bahnhofsbereich verlädt, wird auch schweres Gerät über die 
Freihaltetrasse der Straßenbahn zum Bundeswehrgelände nach Norden trans-
portiert werden. 
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4. Planungskonzept 

Ende 2009 lobte die KGK für das Gebiet eine Mehrfachbeauftragung aus. Unter 
den drei eingereichten Entwürfen entschied man sich für den Entwurf des Karls-
ruher Architekturbüros Kränzle + Fischer-Wasels. Entsprechend diesem Ent-
wurf soll nun das Planungskonzept in einen konkretisierenden Bebauungsplan 
umgesetzt werden. 

4.1 Art der baulichen Nutzung 

Die Art der baulichen Nutzung wird - wie inzwischen auch in der Nachbarschaft 
umgesetzt - aus dem ursprünglichen Bebauungsplan übernommen und als „All-
gemeines Wohngebiet“ festgesetzt.   

4.2 Maß der baulichen Nutzung 

Die Maßstäblichkeit der Bebauung entspricht ungefähr der des ursprünglichen 
Bebauungsplans und bleibt unter den Obergrenzen für Wohngebiete des 
§ 17 BauNVO. Dies ist in Anbetracht der Waldrandlage städtebaulich er-
wünscht.  

4.3. Erschließung 

4.3.1 ÖPNV 

Das Gebiet ist mit zwei Buslinien (Haltestellen in der Abraham-Lincoln-Allee) 
ausreichend an das ÖPNV-Netz angeschlossen.  

Über den Knoten Linkenheimer Landstraße/Blankenlocher Weg soll mittelfristig 
eine Straßenbahn auch in die Abraham-Lincoln-Allee hineingeführt werden.   

Die Schallimmissionen aus Schienenverkehr wurden im schalltechnischen Gut-
achten für den bestehenden Bebauungsplan beispielhaft untersucht. Gegebe-
nenfalls erforderliche Lärmschutzmaßnahmen an Gleis und vorhandenen 
schutzwürdigen Nutzungen sind im späteren Planfeststellungsverfahren für die 
Straßenbahn zu behandeln. Für die geplanten schutzwürdigen Nutzungen wur-
den präventiv passive Schallschutzmaßnahmen vorgesehen. Diese werden 
auch in den neuen Bebauungsplan übernommen.  

4.3.2 Individualverkehr 

Die Erschließung des Wohngebiets erfolgt von der Abraham-Lincoln-Allee aus 
über zwei Erschließungsstraßen, die auf Kosten und im Auftrag der KGK nach 
den Vorgaben des Bebauungsplans hergestellt werden.  Diese Straßen werden 
als gemischte Verkehrsflächen im niveaugleichen Ausbau angelegt und bieten 
Raum für Fußgänger, Radfahrer und motorisierten Individualverkehr.  

Die Verkehrsflächen sind dabei bewusst so gering wie möglich gehalten. Besu-
cherverkehr sollte erst gar nicht in das Gebiet hineinfahren, trotzdem sind die 
Straßen so ausgelegt, dass beispielsweise ein Müllfahrzeug im Osten eine 
Schleife fahren kann und nicht zurückstoßen muss.  

Großräumig ist das Gebiet für den motorisierten Individualverkehr über den 
Blankenlocher Weg an die westlich gelegene Linkenheimer Landstraße (L605) 
und über diese an die B 36 angebunden.  
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Dem Fußgänger und Radverkehr bieten sich darüber hinaus die Fuß- und 
Radwege, die die einzelnen Cluster umgeben, mit Anschluss an den Weg am 
Waldrand entlang.  

4.3.3 Ruhender Verkehr 

Öffentliche Stellplätze sind an zwei Stellen entlang des jeweiligen Erschlie-
ßungsrings als Senkrechtparkierung mit Bäumen ausgewiesen 

4.3.4 Ver- und Entsorgung 

Das unbedenkliche Niederschlagswasser soll entsprechend den Vorschriften 
des Wasserhaushaltsgesetzes zur Versickerung gebracht werden.  

Das öffentliche Oberflächenwasser der Straßen wird mittels unterirdischer Roh-
re, gesichert durch ein Leitungsrecht, in die öffentlichen Versickerungsmulden 
in den Grünflächen entlang der Cluster geführt.  

Die Versorgung mit Strom und Wasser ist sichergestellt.  

4.4 Gestaltung 

Für die qualitätvolle bauliche Gestaltung des Gebiets hat die KGK das Büro 
Kränzle + Fischer-Wasels mit dem Erstellen eines Gestaltungshandbuchs (An-
lage 1) beauftragt, das den Kaufverträgen beigefügt werden soll. Soweit dies 
rechtlich möglich war, wurden die Inhalte dieses Handbuchs auch in die Fest-
setzungen zum Bebauungsplan mit aufgenommen.  

Die restriktiven Festsetzungen für Einfriedigungen und Hecken entsprechen 
zum einen dem sehr qualitätvollen städtebaulichen Konzept für die Gesamtsied-
lung, das als erster Preis aus einem konkurrierenden Entwurfsverfahren her-
vorgegangen ist, und reagieren zum anderen damit auf die wertvolle Waldrand-
situation, die ihre Bedeutung auch als Naherholungsziel und -strecke für weitere 
Ausflüge erhält. 

Niederspannungsleitungen: Oberirdische Verkabelungen und Freileitungen fü-
gen sich nicht in das angestrebte qualitätsvolle Erscheinungsbild des Bauge-
biets. Sie werden daher nicht zugelassen. 

4.5 Grünordnung  

Das Gebiet ist inselartig eingebettet in großzügiges Grün, das im Baugebiet 
selbst durch die Wohngärten ergänzt wird. Straßenbegleitend erhalten die Vor-
gärten jeweils ein Baumpflanzgebot, das den Wohngebietsstraßen einen allee-
artigen Charakter verleiht.  

4.6 Artenschutz 

Das Gebiet ist durch den bereits bestehenden Bebauungsplan vollständig be-
baubar. Da der ursprüngliche Bebauungsplan jedoch erst teilweise vollzogen ist  
und es Hinweise auf artgeschützte Tiere in diesem Bereich gab, wurde das Ge-
biet im Hinblick auf den Artenschutz vor der geplanten vorgezogenen Baufeld-
freimachung noch einmal untersucht. Bei der Untersuchung durch die  arguplan 
GmbH zeigten sich bei den europäischen Vogelarten mögliche Vorkommen der 
Heidelerche und des Ziegenmelkers sowie bei den Arten des Anhangs IV der 
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FFH-Richtlinie die Zauneidechse als relevant. Mit dem Vorkommen anderer 
Anhang-IV-Arten sei nicht zu rechnen. 

4.6.1 Vögel 

Die artenschutzrechtliche Beurteilung der arguplan GmbH vom August 2010 
ergab, dass ein Reviervorkommen der Heidelerche und des Ziegenmelkers auf 
Grundlage der vorhandenen Untersuchungsdaten weder nachgewiesen noch 
gesichert ausgeschlossen werden konnte. Zur Beantwortung der Frage, ob 
Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG für die Art durch die Baustellenfrei-
machung bzw. die Bebauung erfüllt werden, wäre eine vertiefende gutachterli-
che Betrachtung notwendig gewesen. Es wurde daher das Vorkommen beider 
Arten vorsorglich unterstellt. Durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen wer-
den für beide Vogelarten rechtzeitig zur Brutzeit 2011 Ersatzlebensräume im 
angrenzenden Hardtwald geschaffen. 

Bei den anderen im Bereich der Baufelder vorkommenden Vogelarten handelt 
es sich nach Feststellung der arguplan GmbH um ungefährdete und verbreitete 
Arten, so dass Verbotstatbestände für diese nicht eintreten, weil ausreichend 
geeignete Ausweichlebensräume in der Umgebung vorhanden sind. 

4.6.2 Zauneidechsen 

Im Zuge der Begehung durch die arguplan GmbH wurde auch die Zau-
neidechse festgestellt. Da davon ausgegangen werden kann, dass im Umfeld 
noch ausreichende Strukturen für diese Art bestehen bleiben bzw. die arten-
schutzgerechte Gestaltung innerhalb der Grünflächen zwischen den Baugebie-
ten diese Funktionsfähigkeit sichern kann, kommt es durch die Baufeldfreima-
chung  zwar zu einer Störung von Tieren und dem Verlust von Teilhabitaten. 
Die lokale Population wird jedoch nicht beeinträchtigt und die Funktionalität der 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang aufrechterhal-
ten, so dass nicht von einem Verbotstatbestand nach § 44 BNatSchG auszuge-
hen ist.  

Darüber hinaus wurde festgelegt, dass zur Minimierung von Individualverlusten 
bei der Baufeldfreimachung  die Arbeiten unter Hinzuziehung einer ökologi-
schen Baubegleitung möglichst abschnittweise durchzuführen sind, um einzel-
nen Tieren eine Fluchtmöglichkeit zu geben. Parallel sollen auf den umliegen-
den Vorkommensflächen die Strukturen für die Zauneidechse als Ausweich-
quartiere aufgewertet werden.  

4.7 Schallimmissionen  

Relevante vorhandene und künftige Schallimmissionen resultieren aus Straßen- 
und Schienenverkehr, gewerblichen und militärischen Nutzungen sowie sportli-
chen Aktivitäten (Freizeitlärm).  

Dazu lag schon für den bisherigen Bebauungsplan ein umfangreiches schall-
technisches Gutachten vom Ingenieur- und Beratungsbüro Dipl.-Ing. Guido 
Kohnen vom Mai 2005 vor. Dies ist nach wie vor uneingeschränkt gültig. Im 
Hinblick darauf beschränken sich die nachstehenden Ausführungen auf wenige 
überblickartige Zusammenfassungen für die Cluster 4 und 5. 



Nördl. Blankenlocher Weg - Cluster 4+5  Bearbeitungsstand 20.12.2010 
 

- 9 - 

4.7.1 Straßen- und Schienenverkehr 

Durch den zu erwartenden Erschließungsverkehr wird die Abraham-Lincoln-
Allee stark belastet, so dass die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 
18005 an den nächstliegenden Gebäuden nicht eingehalten werden können. An 
einzelnen Gebäuden ist auch der Immissionsgrenzwert, nachts, der 16. Bim-
SchV überschritten.  

Die Überschreitung beträgt im Allgemeinen Wohngebiet (WA) max. 2 dB(A). 
Damit sind für schutzwürdige Nutzungen passive Schallschutzmaßnahmen er-
forderlich.  

4.7.2 Gewerbelärm 

Im benachbarten Gewerbegebiet sind zum Schutz der Wohnbebauung die 
Schallemissionen kontingentiert. Wo dennoch Überschreitungen auftreten, er-
füllen passive Schallschutzmaßnahmen die Anforderungen an den Schall-
schutz.  

4.7.3 Militärische Nutzung  

Die Geräuscheinwirkungen aus militärischer Nutzung treten temporär tags und 
nachts auf. Insbesondere bei Auslandseinsätzen ist mit erheblichen Betriebs-
vorgängen, Be- und Entladegeräuschen etc. auf dem gesamten Areal und 
schwerpunktmäßig im Bereich der Ladezonen zu rechnen.  

Während der Immissionsrichtwerte der TA Lärm, tags, durch Errichtung einer 
abschirmenden Lärmschutzmaßnahme nördlich der Cluster 5 weitgehend ein-
gehalten ist, reichen die möglichen Nachtbelastungen weit in die geplanten 
Wohnnutzungen hinein.  

Da durch weitere aktive Schallschutzmaßnahmen keine ausreichende Abschir-
mung erzielbar ist, werden passive Schallschutzmaßnahmen notwendig. 

4.7.4 Freizeitlärm 

Die Geräuscheinwirkungen durch sportliche Aktivitäten überschreiten den zu-
lässigen Immissionsrichtwert an der nächstliegenden Wohnbebauung im un-
günstigsten Fall um max. 2,4 dB(A). Durch die Grundrissorientierung und Aus-
schluss öffenbarer Fenster von Aufenthaltsräumen wird den Schallimmissionen 
begegnet.  

 

5. Umweltbericht 

Bei dem Bebauungsplan handelt es sich um einen Bebauungsplan der Innen-
entwicklung, der für beide Cluster zusammen eine Größe der überbaubaren 
Grundfläche von weniger als 20.000 m² festlegt.  

Auch bei der Annahme eines engen räumlichen, sachlichen und zeitlichen Zu-
sammenhangs mit Cluster 2 und einer daraus erfolgenden summarischen Be-
trachtung der 3 Cluster liegt die überbaubare Grundfläche unter 18.000 m².   

Der Bebauungsplan wird deshalb im beschleunigten Verfahren aufgestellt. Eine 
Umweltprüfung ist nicht durchzuführen.  
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6. Statistik   

6.1 Flächenbilanz  

 

Allgemeines Wohngebiet ca. 3,45 ha 76%

Quartiersplatz ca. 0,08 ha 2%

Verkehrsflächen ca. 0,73 ha 16%

Private Grünflächen ca. 0,30 ha 7%

Gesamt ca. 4,56 ha 100%  

6.2 Geplante Bebauung  

 

 

Wohneinheiten

Einzelhäuser 33 7.278 m²

Doppelhäuser 42 7579 m²

Reihenhäuser 20 3679 m²

Sonderbauformen 28 6300 m²

Gesamt 123 24.836 m²

Bruttogeschossfläche

 

7. Bodenordnung  

Eine Bodenordnung findet nicht statt. 

 

8. Kosten  

Durch den Bebauungsplan entstehen für die Stadt keine Kosten.  

 

9. Beiplan zur Begründung 

Zur Erläuterung  von Ziffer 3.3 der Begründung  ist der Plan  - Historische römi-
sche Straße - (Anlage 2) beigefügt 

 

 

 

Karlsruhe, 06. Juli 2010 
Fassung vom 20.12.2010 
Stadtplanungsamt 

 

 

 

 

 

Dr. Harald Ringler 
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 B. Hinweise 

 

1.  Gestaltung/Gestaltungshandbuch 

Für das Gebiet liegt ein Gestaltungshandbuch des Büros Kränzle + Fischer-
Wasels (Anlage 1) vor, das den Kaufverträgen beigefügt wird und wonach sich 
die Gestaltung der Bebauung richten soll. 

Innerhalb von Doppelhaus- und Reihenhaus-Gruppen ist es erwünscht, die Ge-
bäude in ihrer Kubatur, Dachform, Dachüberstand und Dachneigung sowie 
Fassadengestaltung möglichst aufeinander abzustimmen. Dasselbe gilt für 
Carports und andere Nebenanlagen (z. B. Abstellräume, Müllbehälterstandorte, 
Pergolen), die innerhalb der jeweiligen Hausgruppe bezüglich ihrer Anordnung 
und Gestaltung möglichst einheitlich ausgeführt werden sollten. 

2. Versorgung und Entsorgung  

Für Entwässerung und Abfallentsorgung sind die Satzungen der Stadt Karlsru-
he in der jeweils gültigen Fassung zu beachten. 

Die Abfallbehälter bis zu 240 l Volumen sind am jeweiligen Leerungstag recht-
zeitig an der von der Müllabfuhr befahrbaren Straße abzustellen.  

Der notwendige Hausanschlussraum soll in möglichst kurzer Entfernung zum 
erschließenden Weg liegen und 2,50 m bis 3,50 m Abstand von geplanten bzw. 
vorhandenen Bäumen einhalten.  

3. Entwässerung  

Bei Ausbildung einer Sockelhöhe von 0,30 m über der Gehweghinterkante ist 
die Entwässerung der Gebäude ab dem Erdgeschoss gewährleistet. Tiefer lie-
gende Grundstücks- und Gebäudeteile können nur über Hebeanlagen entwäs-
sert werden.  

Die Entwässerungskanäle werden aus wirtschaftlichen Gründen für einen übli-
cherweise zu erwartenden Niederschlag (Bemessungsregen) dimensioniert. Bei 
starken Niederschlägen ist deshalb ein Aufstau des Regenwassers auf der 
Straßenoberfläche möglich. Grundstücke und Gebäude sind durch geeignete 
Maßnahmen der Eigentümer bzw. der Anwohner selbst entsprechend zu schüt-
zen. 

4. Niederschlagswasser 

Das unbedenkliche Niederschlagswasser soll gem. § 55 Abs. 2 Wasserhaus-
haltsgesetz ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation 
ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, 
soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vor-
schriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen.  

Eine Versickerung erfolgt über Versickerungsmulden mit belebter Bodenschicht.  
Die hydraulische Leistungsfähigkeit der Versickerungsmulde ist gemäß Arbeits-
blatt DWA-A 138 in der jeweils gültigen Fassung zu bemessen. Die Notentlas-
tung der Versickerungsmulde kann über einen Notüberlauf mit freiem Abfluss in 
das öffentliche Kanalsystem erfolgen. Bei anstehenden versickerungsfähigen 
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Böden kann die Notentlastung auch durch die Kombination mit einer weiteren 
Versickerungsmulde erfolgen.  

Ergänzend kann das auf Dachflächen anfallende Niederschlagswasser ge-
sammelt werden. Sofern Zisternen eingebaut werden, ist zur Ableitung größerer 
Regenereignisse bei gefüllten Zisternen ein Notüberlauf mit freiem Abfluss in 
das öffentliche Kanalsystem vorzusehen. Ein Rückstau von der Kanalisation in 
die Zisterne muss durch entsprechende technische Maßnahmen vermieden 
werden. Bei anstehenden versickerungsfähigen Böden kann die Notentlastung 
über eine Versickerungsmulde erfolgen. 

Bei Errichtung bzw. baulicher Veränderung von Wasserversorgungsanlagen 
sind die Anforderungen der Trinkwasserverordnung 2001 sowie Artikel 1 Infek-
tionsschutzgesetz, § 37 Abs. 1 unter Beachtung der allgemein anerkannten Re-
geln der Technik einzuhalten. Der Betrieb von Zisternen muss beim Gesund-
heitsamt angezeigt werden. Um eine Verkeimung des öffentlichen Trinkwasser-
leitungssystems durch Niederschlagswasser auszuschließen, darf keine Ver-
bindung zwischen dem gesammelten Niederschlagswasser und dem Trinkwas-
serleitungssystem von Gebäuden bestehen.  

Die Bodenversiegelung soll auf das unabdingbare Maß beschränkt werden. 
Notwendige Befestigungen nicht überbauter Flächen der Baugrundstücke sollen 
zur Verringerung der Flächenversiegelung weitgehend wasserdurchlässig aus-
gebildet werden, z. B. als Pflaster oder Plattenbelag mit breiten, begrünten Fu-
gen (Rasenpflaster), soweit nicht die Gefahr des Eindringens von Schadstoffen 
in den Untergrund besteht. Nach Möglichkeit soll auf eine Flächenversiegelung 
verzichtet werden. 

5. Archäologische Funde, Kleindenkmale, Römerstraße  

Durch den Geltungsbereich des Bebauungsplanes verläuft eine ehemalige rö-
mische Straße (s. Anlage 2 zum Bebauungsplan). Bei jeglichen Bodeneingriffen 
in den betroffenen Bereichen und der unmittelbaren Umgebung ist die Archäo-
logische Denkmalpflege zu informieren, um das jeweilige weitere Vorgehen ab-
zustimmen.  

Bei Baumaßnahmen besteht die Möglichkeit, dass historische Bauteile oder ar-
chäologische Fundplätze entdeckt werden. Diese sind gemäß § 20 Denkmal-
schutzgesetz (DSchG) umgehend dem Regierungspräsidium Karlsruhe, Abtei-
lung 2, Referat 26 – Denkmalpflege, Moltkestraße 74, 76133 Karlsruhe, zu mel-
den. Fund und Fundstelle sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der 
Meldung in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht das Regierungs-
präsidium einer Verkürzung dieser Frist zustimmt.  

Das Verschweigen eines Fundes oder einer Fundstelle ist ein Verstoß gegen 
das DSchG und kann als Ordnungswidrigkeit geahndet werden.  

Evtl. vorhandene Kleindenkmale (z. B. Bildstöcke, Wegkreuze, historische 
Grenzsteine, Brunnensteine, steinerne Wegweiser und landschaftsprägende 
Natursteinmauern) sind unverändert an ihrem Standort zu belassen und vor 
Beschädigungen während der Bauarbeiten zu schützen. Jede Veränderung ist 
mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe, abzustimmen.  
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6. Baumschutz  

Bezüglich der Erhaltung der vorhandenen Bäume wird auf die am 12.10.1996 in 
Kraft getretene Satzung der Stadt Karlsruhe zum Schutz von Grünbeständen 
(Baumschutzsatzung) verwiesen.  

7. Natur- und Artenschutz 

Der Bebauungsplan liegt im Verbreitungsgebiet des Großen Eichbocks, ge-
schützt nach FFH-Richtlinie Anhang 4. Als Schutzmaßnahme gegen Insekten-
schlag müssen insektenfreundliche Beleuchtungskörper verwendet werden, um 
zu verhindern, dass die abend-/nachtaktiven Käfer aus dem Hardtwald in die 
Siedlung gelockt werden. 

Bei der Anpflanzung einheimischer Gehölze sollte, wo die Grundstücksgrößen 
dies zulassen, verstärkt auf die Stieleiche zurückgegriffen werden. Gebietshei-
misches Pflanzgut ist vorzuziehen.  

8. Pflanzempfehlungen: 

geringster Platzbedarf, für schmale Vorgärten ohne Carport 

Felsenbirne Hochstamm Amelanchier arborea „Robin Hill“; kleinwüchsige Zier-
äpfel,  

mittlerer Platzbedarf, für Straßenbäume und straßenbaumersetzende Bäume in 
den Vorgärten mit Carports: 

Acer campestre „Elsrijk“, Feld-Ahorn; Pyrus calleryana „Chanticleer“, 
Stadtbirne; 

größerer Platzbedarf, für Quartiersplatz: 

Acer campestre, Feld-Ahorn; Carpinus betulus, Hainbuche 

in den Gärten ohne zeichnerische Festsetzung 

Obsthochstämme, aber nicht auf stark wachsender Unterlage 

9. Altlasten  

Bekannte, vermutete sowie gefundene Bodenbelastungen, bei denen Gefahren 
für die Gesundheit von Menschen, bedeutende Sachwerte oder erhebliche Be-
einträchtigungen des Naturhaushalts nicht ausgeschlossen werden können, 
sind unverzüglich der Stadt Karlsruhe, Umwelt- und Arbeitsschutz, Markgrafen-
straße 14, 76133 Karlsruhe, zu melden.  

10. Erdaushub/Auffüllungen  

Erdaushub soll, soweit Geländeauffüllungen im Gebiet notwendig sind, dafür 
verwendet werden. Der für Auffüllungen benutzte Boden muss frei von Fremd-
beimengungen und Schadstoffen sein. Der anfallende Mutterboden ist zu si-
chern. 

Im Übrigen wird auf das Gesetz zum Schutz des Bodens (Bundes-
Bodenschutzgesetz) vom 17.03.1998 in der derzeit gültigen Fassung verwie-
sen. 
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11. Private Leitungen  

Private Leitungen sind von der Planung nicht erfasst. 

12. Barrierefreies Bauen  

In die Planung von Gebäuden sind die Belange von Personen mit kleinen Kin-
dern sowie behinderten und alten Menschen einzubeziehen (§ 3 Abs. 4 und 
§ 39 LBO). 

13. Erneuerbare Energien 

Aus Gründen der Umweltvorsorge und des Klimaschutzes sollte die Nutzung 
erneuerbarer Energien verstärkt angestrebt werden. Auf die Vorgaben des Er-
neuerbare-Energien-Wärmegesetzes (EEWärmeG) und des Gesetzes zur Nut-
zung erneuerbarer Wärmeenergie in Baden-Württemberg (EWärmeG) wird 
verwiesen. 

Mit dem Anschluss an das im Areal vorhandene Nahwärmnetz werden, durch 
die Nutzung von Industrieabwärme, alle Kriterien des EEWärmeG und des   
EWärmeG bereits erfüllt.  

14. Schallschutz 

Im Zuge der Planung und Realisierung der Gebäude, die gemäß Lärmschutz-
plan an straßenzugewandten Seiten schallgedämmte Lüftungseinrichtungen bei 
Schlafräumen einzubauen haben (Anlage 1, Ziffer 2.a)), sind die Anforderungen 
der baurechtlich eingeführten Vorschrift DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau – 
Anforderungen und Nachweise„ vom November 1989 zu berücksichtigen. 

15. Wasserschutzgebiet 

Das Planungsgebiet befindet sich in der Wasserschutzzone III B „Wasserwerk 
Hardtwald“. Es ist daher die Richtlinie für Trinkwasserschutzgebiete, I. Teil, 
Schutzgebiete für Grundwasser, vom Juni 2006 zu berücksichtigen. 

16. Militärische Nutzung 

Das Baugebiet befindet sich im Einwirkungsbereich des „Zentralen Material-
punkts des Heeres 2 (ZMPH2)“, Karlsruhe-Neureut. Mit störenden und belästi-
genden Schallimmissionen (bei Tag und Nacht) ist daher zu rechnen. Es ent-
stehen gegen den Bund und die Stadt Karlsruhe durch diese rechtmäßig aus-
geübte militärische Nutzung keine Rechtsansprüche, die mit Beeinträchtigun-
gen durch den militärischen Dienst- und Übungsbetrieb begründet werden.  

Bei der Bauausführung können Schallschutzmaßnahmen von den jeweiligen 
Bauherren nach eigenem Ermessen und auf eigene Kosten realisiert werden.  

17. Kriminalitätsbekämpfung 

Die Kriminalpolizei weist darauf hin, dass Einbruchsdiebstählen mit Sicherungs-
technik präventiv entgegengewirkt werden kann. Die Kriminalpolizeiliche Bera-
tungsstelle des Polizeipräsidiums Karlsruhe bietet allen Interessenten eine kos-
tenlose, unverbindliche und individuelle Bauplanberatung an.  
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